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Die Altersstruktur für Leistungsberechtigte aus dem Main-Kinzig-Kreis gestaltet sich wie 
folgt: 

Info: Fallzahl ist eine Kalkulationsgröße getrennt nach Leistungsangeboten, die 
sich anhand der Abrechnungstage ermittelt. Doppelnennungen sind möglich, wenn 
z.B. ein behinderter Mensch sowohl in das Wohnheim als auch in die Werkstatt 
geht. Leistungsberechtigter ist der behinderte Mensch, unabhängig davon, wie 
viel Leistungen er in Anspruch nimmt. 

Zum Stand  30.09.2009 erhielten 2.863 behinderte Menschen  (Leistungsberechtigte)  aus 
dem Main-Kinzig-Kreis Hilfen im Rahmen der überörtlichen Sozialhilfe. 

Der hessenweite Trend steigender Fallzahlen spiegelt sich auch in der Gebietskörperschaft 
wider: 
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Innerhalb des Main-Kinzig-Kreises werden zurzeit unter anderem folgende Betreuungsan-
gebote (Plätze) vorgehalten: 

Die Leistungen der Behindertenhilfe in dieser Region werden überwiegend von nachfolgen-
den Trägern erbracht: 

549 Plätze
Betreutes Wohnen

1.075 Plätze
Werkstätten 

für behinderte 
Menschen

110 Plätze
Tagesstätten

822 Plätze
Stationäres 

Wohnen

Platzangebote
Main-Kinzig-Kreis


